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Auf einen Blick (Management Summary) 

Der Aufschwung in Leissigen hält weiter an. Der Gemeinderat ist bestrebt diesen frischen Wind 
aufzunehmen und die Gemeinde Leissigen weiterzuentwickeln. Es stehen innovative Investitions-
projekte an, welche es umzusetzen gilt. Die an der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2022 ge-
forderte Steuersenkung hat der Gemeinderat geprüft. Da die Gemeinde vorwärtskommen will und 
dringende Projekte vorangetrieben werden müssen, ist keine Senkung vorgesehen. Das Thema ei-
ner Steuersenkung wird im Rahmen der Finanzstrategie im Herbst 2022 diskutiert. 
 
Während in den letzten zwei Jahren die Pandemie COVID-19 ein zentrales Thema für den Budge-
tierungsprozess war, wird in diesem Jahr die Ukrainekrise und die damit verbundene Wirtschafts-
krise ein Thema. Das erfreuliche gute Wirtschaftswachstum im Jahr 2021 wurde im Winter durch 
das Corona-Virus wieder etwas gebremst. Die allgemeinen Wirtschaftsprognosen für das laufende 
und das nächste Jahr wurden wegen des Kriegs nach unten angepasst. In der Schweiz verzeichnen 
wir ebenfalls gestiegene Preise (Inflation), sind aber noch weit entfernt von den Zahlen der EU oder 
USA (je +8%). Im Juni 2022 hat die Schweizer Nationalbank erstmals seit 15 Jahren den Leitzins 
um einen halben Basispunkt auf -0.25 Prozent angehoben. Angesichts steigender Inflationsraten 
war dieser Schritt wohl richtig. In der Schweiz haben sich im Verlauf des Sommers die Inflation und 
damit die Preise stabilisiert. Offen ist, wie sich die Energiekrise im Herbst und Winter auf die Inflation 
auswirken wird. 
 
Das Budget 2023 weist trotz vorsichtig optimistischen Prognosen im Steuerertrag einen Aufwand-
überschuss im allgemeinen Haushalt im Umfang von CHF 27'938.65 aus. Werden die Abschlüsse 
der spezialfinanzierten Bereiche mitberücksichtigt, fällt im Gesamthaushalt ein Aufwandüberschuss 
von CHF 90'378.65 an. 
 
Steuern 

Die Prognosen I bis III 2022 sowie die Hochrechnung der 2. Steuerrate zeigen, dass die veran-
schlagten Einkommenssteuern im aktuellen Budget vermutlich erreicht werden können. Im Budget-
jahr wird ein grosses Bevölkerungswachstum erwartet. 
 

 
 
  

2'436'888

2'600'000

2'517'662

2'534'000

2'467'957

2'516'500

2'411'554

2'437'519

2'458'810
2'449'805

2'300'000

2'350'000

2'400'000

2'450'000

2'500'000

2'550'000

2'600'000

2'650'000

Einkommenssteuern



 

3 

 
Hingegen werden die budgetieren Werte bei den Vermögenssteuern wieder übertroffen. 
 

 
 
Ab Steuerjahr 2021 wird je eine separate Steueranlage für natürliche und für juristische Personen 
eingeführt. Für das Budget 2023 belässt die Gemeinde Leissigen für die natürlichen sowie juristi-
schen Personen den gleich hohen Steuersatz. 
 
Der Gemeinderat ist bestrebt, seine Legislaturziele umzusetzen und "Sichtbares" in der Gemeinde 
Leissigen zu bewirken. Dies hat einerseits Einzug gehalten, dass im Budget 2023 ein Tagesschul-
testbetrieb veranschlagt ist, andererseits wurde das Investitionsprogramm überarbeitet.  
 
Die Gemeinde Leissigen steht nach wie vor unter dem Motto: "Leissigen – deheime zwüsche Bärg 
u See, was wosch no meh" 
 
Aus der finanzpolitischen Reserve können nach den Berechnungen CHF 210'450.- aufgelöst wer-
den. Dennoch weist der allgemeine Haushalt immer noch ein Defizit aus. Der aktuelle Bilanzüber-
schuss (Eigenkapital) lässt zu, dass das Finanzhaushaltsgleichgewicht mittelfristig gehalten werden 
kann. 
 
 
Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) 

Allgemeines 

Das Budget 2023 wurde nach dem neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2, ge-
mäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, [BSG 170.11]), erstellt.  
 
Abschreibungen 

Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 1 GV) 

Das am 1. Januar 2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu den Buchwerten ins HRM2 
übernommen: 

- Das bestehende Verwaltungsvermögen von CHF 1'620'333.20 wird innert 16 Jahren, das 
heisst ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2031, linear abgeschrieben. 
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- Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 6.25% oder CHF 101'270.80. 
 
Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 2 GV) 

Das Verwaltungsvermögen in den Bereichen Wasser und Abwasser war per 1. Januar 2016 total 
abgeschrieben. 

 

Verwaltungsvermögen mit Ausnahmebewilligungen Abschreibungen: 

- Die Verfügungen gemäss bisherigem Recht, welche im Zeitpunkt der Einführung von HRM2 
noch nicht abgelaufen sind, gelten weiter: 
Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens in der Spezialfinanzierung Bootshafen un-
terliegen einer verfügten Ausnahmebewilligung durch das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung vom 27. Februar 2013. Per 1. Januar 2016 beträgt das Verwaltungsvermögen in der 
Spezialfinanzierung Bootshafen CHF 670‘653.75 und wird innert 35 Jahren linear abgeschrie-
ben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungsbetrag von CHF 19‘161.55. 

 
Neues Verwaltungsvermögen 

Auf neuen Vermögenswerten, das heisst, nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen 
Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Ab-
schreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer. 
 
Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 

Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den allgemeinen Haushalt und werden vorgenommen, 
wenn im Rechnungsjahr 
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und 
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind. 
 
Zusätzliche Abschreibungen werden aufgelöst, wenn im Rechnungsjahr 
a) in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss ausgewiesen wird und 
b) das Verhältnis zwischen Bilanzüberschuss und Summe der Steuereinnahmen und Zahlun-

gen aus oder an den Finanzausgleich unter einen bestimmten Wert fällt (Bilanzüberschuss-
quotient (BÜQ) < 30%). 

 
Die Gemeinde Leissigen weist im Budget 2023 einen Aufwandüberschuss im allgemeinen Haus-
halt von CHF 27'938.65 und einen BÜQ von 23.46% aus. Die Voraussetzung für die Auflösung von 
zusätzlichen Abschreibungen ist somit gegeben. 
 
Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze 

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 10‘000.- (maximal bis zur 
Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Pra-
xis. 
 
 
Erläuterungen 

Ansätze 

Dem Budget 2023 liegen folgende Ansätze zu Grunde: 
 
a) Steueransätze (Teil des Antrags des Gemeinderats) 
 
Gemeindesteueranlage 
(unverändert) 

1.90-fache der kantonalen Einheitsansätze 
für natürliche Personen 
1.90-fache der kantonalen Einheitsansätze 
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für juristische Personen 
  
Liegenschaftssteuer 
(unverändert) 

1.5‰ des amtlichen Werts 

  
Feuerwehrersatzabgabe 
 

ab 1. Januar 2018 sind die gesetzlichen Grundlagen 
der Feuerwehr Bödeli massgebend 

 
b) Gebühren 
 
Abwassergebühren 
 

ab 1. Januar 2023 sind die gesetzlichen Grundlagen 
des Gemeindeverbands ARA Region Interlaken massgebend 

 
Wassergebühren 
(unverändert) 

Gebührenrahmen vom 1. Januar 2007 (Gemeindeversammlung vom 
19. Oktober 2006) 
 
Die Ansätze sind gültig seit 1. Juni 2009 (Gemeinderatsbeschluss vom 
30. März 2009) 
 

Abfallgebühren 
(unverändert) 

Gebührenrahmen vom 1. Januar 2014 (Gemeindeversammlung vom 
29. November 2013) 
 
Die Ansätze sind ab 1. Januar 2022 gültig (Gemeinderatsbeschluss 
vom 20. September 2021) 

  
Weitere Gebühren 
(unverändert) 

Gebührenreglement mit Gebührenverordnung vom 1. August 2018 
(Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2018) 

 
 

Entwicklung Finanzausgleich und Lastenverteiler 

 
 
  

Budget Budget Rechnung

2023 2022 2021

Lastenausgleich Lehrergehälter (abhängig durch bezogene 
Vollzeiteinheiten, Pensenmeldungen) 270'500 322'100 333'867
Lastenausgleich Sozialhile (Basis je Einwohner) 669'760 669'900 592'354
Lastenausgleich Ergänzungsleistungen (Basis je Einwohner) 288'300 279'800 270'407
Lastenausgleich Familienzulagen 6'000 7'000 6'455
Lasenausgleich öffentlicher Verkehr (Basis je Einwohner und ÖV-
Punkte) 79'200 97'900 83'120
Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung (Basis je Einwohner) 220'300 214'800 210'274
Lastenausgleich Pauschalierung Interventionskosten 1'200 1'200 1'153
Bruttokosten Finanz- und Lastenausgleich 1'535'260 1'592'700 1'496'477

Lastenausgleich Lehrergehälter (externe Sekundarstufe I) 108'500 121'100 107'856
Finanzausgleich (Disparitätenabbau), Basis ist der mittlere 
harmonisierte Steuerertrag 152'820 150'300 153'316
Soziodemografischer Zuschuss 10'300 9'830 9'828
Geografisch-topografischer Zuschuss 24'100 24'200 24'200
Finanz- und Lastenausgleich Netto 1'239'540 1'287'270 1'201'277

Ordentlicher periodischer Steuerertrag 3'010'200 2'822'415 2'758'760

Prozentualer Anteil 41.18 45.61 43.54
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Erfolgsrechnung (Bemerkungen zum Budget) 

Die Abschreibungen werden in den einzelnen Funktionen verbucht. 
 

 
 
0110 Legislative 

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung einer Gemeindeversammlung werden neu 
unter dieser Funktion verbucht. 
 
0220 Allgemeine Dienste 

Die Löhne des Verwaltungspersonals wurden dem reorganisierten Stellenetat angepasst und ein 
Lohnwachstum im gängigen Rahmen vorgesehen. Die vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe 
"Zukunft Bauverwaltung" hat sich intensiv mit der Zukunft der Abteilung Bau befasst. Künftig wird 
das Baubewilligungsverfahren, die Baupolizei sowie das Ortsplanungswesen ausgelagert. Parallel 
dazu wurde die neue Stelle als Leiter/in Tiefbau/Infrastruktur geschaffen. 
 

 
 
Im Bereich Öffentliche Ordnung sind in einigen Bereichen kleine Abweichungen zu verzeichnen. 
 

 
 
2110 Kindergarten/2120 Primarstufe/2130 Sekundarstufe I 
Die Hochrechnung des Gemeindeanteils Lastenausgleich ist tiefer als die vorangehenden Jahre. 
Die Berechnungen aus dem Kantonstool werden jeweils ins Budget übernommen. 
 
2170 Schulliegenschaften 
Die höheren Energiekosten sind berücksichtigt. 
 
2180 Tagesbetreuung 
Der Gemeinderat beabsichtigt, einen Tagesschultestbetrieb einzuführen. Erstmals wird unter der 
Funktion 2180 Tagesbetreuung ein Nettoaufwand von CHF 17'868.- budgetiert. Das Evaluieren der 
Kosten erwies sich als nicht ganz einfach, da sich der Aufwand mit jedem Kind erhöht. 
 

 
 
Hier sind die Ausgaben für Kultur, Denkmalpflege, Parkanlagen, Wanderwege und Sport enthalten. 
Historisch bedingt wurden die Wanderwege oberhalb der Hochspannungsleitung jeweils unter der 
Funktion 8200 Forstwirtschaft verbucht. Zum Verständnis und zur besseren Budgetlesbarkeit wird 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung 975'459 56'410 894'767 55'920 843'503 52'772

Nettoaufwand 919'049 838'847 790'732

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1
Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung

85'071 57'230 78'385 49'530 84'141 70'716

Nettoaufwand 27'841 28'855 13'424

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2 Bildung 1'381'498 258'950 1'378'116 244'350 1'310'498 210'565

Nettoaufwand 1'122'548 1'133'766 1'099'933

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3
Kultur, Sport und Freizeit, 
Kirche

112'885 41'595 94'264 43'135 92'710 41'827

Nettoaufwand 71'290 51'129 50'883

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021
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die Praxis geändert. Seit Budget 2022 werden alle Wanderwege einheitlich unter der Funktion 3420 
Freizeit geführt. 
 
3415 Bootshafen 
Mit den aktuell eruierten Aufwendungen erwirtschaftet die Spezialfinanzierung im Jahr 2023 einen 
Verlust von CHF 195.-. 
 
3420 Freizeit 
Der Spielplatz Läntiweg wird rege benutzt. Im Budgetjahr 2023 wird der Spielplatzboden teils mit 
neuen Gummimatten ersetzt. 
 

 
 
Diese Abteilung enthält die Beiträge an die Spitex, Krankheitsbekämpfung, Schulgesundheitsdienst 
und Lebensmittelkontrolle. Es sind unveränderte Kostenänderungen festzustellen. 
 

 
 
In der Funktion "Soziale Sicherheit" sind hauptsächlich die Beiträge an die Ergänzungsleistungen, 
den Lastenausgleich "Sozialhilfe" und "Familienzulagen für Nichterwerbstätige" enthalten. Die Ge-
meinden beteiligen sich über den Lastenausgleich an den Kosten zur Deckung des allgemeinen 
Lebensbedarfs und zur Sicherstellung des Aufenthalts in den Heimen sowie an den Krankenkas-
senprämien.  
 
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte/5458 Tageselternverein 
Im ersten Betriebsjahr der Betreuungsgutscheine hat sich gezeigt, dass nicht nur Kinderkrippen und 
Kinderhorte beansprucht werden, sondern auch Tageseltern. Für das Budget 2023 wurde deshalb 
der Nettoaufwand von CHF 10'000.- jeweils auf die beiden Funktionen mit je CHF 5'000.- budgetiert. 
 
5799 Lastenausgleich Soziales 
Wie bereits prognostiziert, steigen wiederum die Aufwendungen im Lastenausgleich für das 
Jahr 2023. Der Pro-Kopf-Beitrag steigt von CHF 541.- (Budget 2022) auf CHF 560.- (Budget 2023). 
Budgetiert sind dafür CHF 669'760.-. Gegenüber dem Budget 2022 gab es hinsichtlich dem Bevöl-
kerungszuwachs eine Korrektur. 
 

 
 
6150 Gemeindestrassen 
Die Lohnkosten und Sozialversicherungsbeiträge entsprechen dem aktuellen Stellenetat. Die höhe-
ren Energiekosten sind berücksichtigt. Wiederum sind für punktuelle Unterstützungen des Wegmeis-
ters Dienstleistungen im Betrag von CHF 15'000.- vorgesehen. Der Gemeinderat beabsichtigt die 
bisherige Praxis für den Unterhalt der Strassen zu ändern, indem kein Rahmenkredit für vier Jahre 
bei der Gemeindeversammlung beantragt wird. Ab dem Budget 2023 wird der Unterhalt über die 
Erfolgsrechnung gebucht (+CHF 100'000.-). Im System mit dem Rahmenkredit werden die Kosten 
jeweils 40 Jahre lang abgeschrieben und damit der nächsten Generationen überbunden. Mit dem 
bisherigen Rechnungslegungsmodell HRM1 waren die Kosten innert 10 Jahren abgeschrieben. 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 Gesundheit 12'650 12'650 5'981

Nettoaufwand 12'650 12'650 5'981

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5 Soziale Sicherheit 1'068'415 42'650 1'060'235 42'650 907'118 16'298

Nettoaufwand 1'025'765 1'017'585 890'820

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

6

Verkehr und 

Nachrichtenübermittlung
610'716 23'600 513'751 23'600 495'684 61'571

Nettoaufwand 587'116 490'151 434'113

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021



 

8 

 
6291 Gemeindeanteil öffentlicher Verkehr 
Die neue Verkehrsanbindung von bisher Bahn auf Bus hat erstmals Auswirkungen im Budget-
jahr 2023. Neu betragen die ÖV-Punkte 53.20 (bisher 94.50). Damit wird der Gemeindeanteil für den 
öffentlichen Verkehr entlastet. 
 

 
 
Enthalten sind hier die Wasserversorgung, der Abfall sowie das Friedhofs- und Planungswesen. Die 
Bereiche Wasserversorgung und Abfall müssen aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen selbst-
tragend sein, das heisst mit Gebühren finanziert werden. Daher werden diese Bereiche jeweils buch-
halterisch neutralisiert. Der Ausgleich erfolgt über einen Bezug/Vorschuss oder über eine Einlage in 
die Spezialfinanzierung. 
 
7101 Wasserversorgung 
Der Gesamtaufwand/-ertrag liegt bei CHF 319'385.-. Der Einlagewert in die Werterhaltung beträgt 
für das Budget 2023 100%. Der Aufwandüberschuss von CHF 35'795.- wird dem Eigenkapital be-
lastet. Das neue Rechnungsmodell HRM2 schreibt vor, dass die Anschlussgebühren in die Erfolgs-
rechnung zu buchen sind. Vorher wurden diese jeweils über die Investitionsrechnung als Einnahme 
verbucht. Die Einnahmen aus den Anschlussgebühren dürfen an die Einlage des Werterhalts ange-
rechnet werden. Nach wie vor trägt die grosse Bautätigkeit dazu bei, dass die Einlage des Werter-
halts um die Anschlussgebühren entlastet wird. 
 
7200 Abwasserentsorgung allgemein 
Erstmals wird unter dieser Rubrik budgetiert. Per 1. Januar 2023 wird die Spezialfinanzierung Ab-
wasserentsorgung dem Gemeindeverband ARA Region Interlaken überführt. Der daraus resultie-
rende Buchgewinn (Verkauf) sowie die Guthaben der Spezialfinanzierungen Rechnungsausgleich 
und Werterhalt werden in neue Fonds überführt, welche in den kommenden Jahren für die Vergüns-
tigungen der Grundgebühren dienen werden. Damit sind ab dem nächsten Jahr die gesetzlichen 
Grundlagen des Gemeindeverbands für die Gebühren (Grund-, Verbrauchs- und Anschlussgebüh-
ren) massgebend. Die neuen Konten dienen der Abrechnung für die subventionierten Grundgebüh-
ren zwischen der Gemeinde und dem Gemeindeverband. 
 
7201 Abwasserentsorgung 
Die Spezialfinanzierung wird per 31. Dezember 2022 aufgelöst. 
 
7301 Abfall 
Der Gesamtaufwand/-ertrag der Abfallbeseitigung beträgt CHF 151'200.-. Zum Ausgleich der Abfall-
rechnung müssen der Spezialfinanzierung CHF 26'450.- entnommen werden. Der beabsichtigte 
Aufwandüberschuss trägt immer noch zur Minderung der Verpflichtung des allgemeinen Haushalts 
gegenüber der Spezialfinanzierung bei. 
 

 
 
In der Volkswirtschaft werden die Auslagen für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Energie 
erfasst. 
 
  

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7

Umweltschutz und 

Raumordnung
703'490 636'845 985'930 925'105 781'057 740'879

Nettoaufwand 66'645 60'825 40'179

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8 Volkswirtschaft 52'735 82'875 55'460 79'950 98'995 98'646

Nettoaufwand 349

Nettoertrag 30'140 24'490

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021
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8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 
Die Bekämpfung von Neophyten wurde an Dritte delegiert. Das Schadenpotenzial ist in den letzten 
Jahren gestiegen, weshalb für das Jahr 2023 wiederum ein Betrag von CHF 12'500.- für die Be-
kämpfung sowie das Fortführen des Monitorings aufgewendet werden müssen. 
 
8200 Forstwirtschaft 

Die budgetierten Ausgaben bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. Der Kostenteiler ist im Unter-
haltsreglement der Waldstrassen und einer Vereinbarung über die Kostenteilung geregelt. 
 

 
 
In dieser Rubrik sind neben den Steuereinnahmen und dem Finanzausgleich auch die Schuldzinsen 
und Aufwendungen für die Liegenschaften des Finanzvermögens enthalten. 
 
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 
Einleitend wurde die gemeindeeigene Überlegung hinsichtlich der budgetierten Steuererträge be-
reits dargelegt. Der neue Gegenwind aus der Ukraine, die Energiekrise sowie erneuten Lockdowns 
in den grössten und wirtschaftlich wichtigsten Städten Chinas in der zweiten Jahreshälfte werden 
die Inflation weiter beeinflussen. Im Budgetjahr 2022 hat die Gemeinde mit einer grösseren Zu-
nahme von Einwohnern gerechnet. Teils werden die Zuzüge erst im Jahr 2023 erfolgen. Fakt ist, 
dass Leissigen mit einer weiteren Bevölkerungszunahme rechnen kann. 
 
9610 Zinsen 
Aufgrund der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt kann trotz der Ungewissheit in den nächsten 
Monaten wegen der Inflation auf mittel- und langfristigen Schulden mit einem tiefen Zins gerechnet 
werden. Die Neuinvestitionen können nur noch kurzfristig mit eigenen Mitteln gedeckt werden. Dank 
des noch tiefen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt, kann die Zinsbelastung im Verhältnis zum Schul-
denbestand tief gehalten werden. 
 

Abschreibungen neu nach HRM2 

Gemäss den Berechnungen betragen die Abschreibungen des Gesamthaushalts rund 
CHF 296'159.75. Davon sind CHF 101'270.80 für die linearen Abschreibungen des bestehenden 
Verwaltungsvermögens reserviert. CHF 194'888.95 betragen die Abschreibungen nach der Nut-
zungsdauer der neuen Investitionen. 
 
Investitionen (Steuerhaushalt) 

Die Selbstfinanzierung des Budgetjahrs 2023 ist nicht mehr gegeben. Die geplanten Investitionen 
von CHF 2'249'000.- werden zu CHF 0.- aus erwirtschafteten Mitteln finanziert. Das heisst, es wird 
ein Vermögensverzehr erwartet. Der Gemeinderat hat sich bereits einige Male mit den anstehenden 
Investitionen auseinandergesetzt. Die erarbeitete Strategie enthält nicht nur Erhaltungs- und Sanie-
rungsinvestitionen, sondern auch Investitionen, welche zur Gemeindeentwicklung beitragen. Dafür 
ist der Gemeinderat jedoch gefordert, für die kommenden Abschreibungen Platz in der Erfolgsrech-
nung zu schaffen. Nach den heutigen Abschreibungsvorschriften müssen auch die kommenden Ge-
nerationen diese finanzieren und tragen können. War nach der bisherigen Regelung ein Objekt in-
nert zehn Jahren abgeschrieben, betragen die heutigen Nutzungsdauern im Schnitt rund 25 Jahre. 
 
Für geplante Investitionen, bei denen noch keine Kreditbewilligungen vorliegen, sind durch die zu-
ständigen Organe nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung die entsprechenden Kredite zu 
bewilligen. 
  

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9 Finanzen und Steuern 263'820 4'066'584 263'530 3'872'848 322'715 3'649'127

Nettoertrag 3'802'764 3'609'318 3'326'413

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021
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Folgende Projekte sind im Gesamthaushalt mittelfristig vorgesehen: 
– Allgemeines Rechtswesen, Überarbeitung Baureglement CHF 5'000.- 
– Gemeindehaus, Fassadensanierung West Storen CHF 25'000.- 
– Gemeindehaus, Ersatz Heizung CHF 65'000.- 
– Erstellung Liegenschaftsportfolio CHF 30'000.- 
– Schulbetrieb, Anschaffung Hard-/Software für Lehrpersonen CHF 20'000.- 
– Schulliegenschaft, Sanierung Turnhallendach, Neubau Photovoltaikanlage CHF 378'000.- 
– Beleuchtungssanierung Turnhalle CHF 61'000.- 
– Schulareal, Bebauung ZönE "Schulareal", Gesamtstrategie CHF 73'000.- 
– Gestaltung "ARA-Areal", Neubau CHF 15'000.- 
– Vorstudie Sanierung Gebäude des Strandbads Leissigen CHF 10'000.- 
– Parkplatz, Dorfplatz-Dach Einstellhalle, Sanierung CHF 15'000.- 
– Gemeindewerk, Ersatz ISUZU Pickup CHF 50'000.- 
– Uferschutzplanung, Anpassung ZöN "ARA-Areal" CHF 9'000.- 
– Planung, Gefahrenkarte Leissigen, Erstellen von Zwischengefahrenkarte CHF 10'000.- 
 
Spezialfinanzierungen: 
– Verbindungsleitung Meielisalp-Bühlweg CHF 1'223'000.- 
– Verbindungsleitung Meielisalp, Planungskredit CHF 10'000.- 
– Quellfassungsanlage Stoffelberg, UVC-Desinfektionsanlage CHF 20'000.- 
– GWP-Massnahme, Leitungssanierungen Wasserversorgung CHF 50'000.- 
– Quellfassungsanlage Chüengstuel, Sanierung CHF 160'000.- 
– Netz in Resau, Erfassen CHF 10'000.- 
– Löschschutz Leissigen-Tunnel (Machbarkeitsstudie) CHF 10'000.- 
 

Ergebnis 

Allgemeine Übersicht 
 

 
  

Budget 2023 Budget 2022 Jahresrechnung 

2021

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt (SG 90) -90'378.65 -166'387.50 124'905.36

Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt (SG 900) -27'938.65 -115'317.50 11'317.84

Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen (SG 901) -62'440.00 -51'070.00 113'587.52

Steuerertrag natürliche Personen (SG 400) 2'944'500.00 2'759'540.00 2'734'846.00

Steuerertrag juristische Personen (SG 401) 87'800.00 85'175.00 58'176.60

Liegenschaftssteuern (SG 4021) 440'000.00 439'500.00 424'606.55

Nettoinvestitionen (SG 5 ./. 6) 2'249'000.00 2'353'000.00 316'818.30
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Eigenkapitalnachweis 

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der Neube-
wertung des Finanzvermögens können sich Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben. 

 

 
  

in Tausend CHF
Eigenkapital per 01.01.2023 Veränderungsnachweis Eigenkapital per 31.12.2023

Erhöhung (+) durch Reduktion (-) durch

CHF  CHF CHF CHF

29 Eigenkapital 8'029  128  -2'556 29 Eigenkapital 6'851

290 Verpflichtungen (+) bzw.                

Vorschüsse (-) gegenüber 

Spezialfinanzierungen

2'615  Einlagen in SF EK 0  Entnahmen aus SF EK -794 290 Verpflichtungen (+) bzw.                

Vorschüsse (-) gegenüber 

Spezialfinanzierungen

1'821

29000 SF Forst 0 3510.xx 4510.xx 29000 SF Forst 0

29000 0 3510.xx 4510.xx 29000 SF Feuerwehr zweiseitig oder 0

29000 SF Feuerwehr zweiseitig oder 0 9010.00 9011.00 29000 SF Feuerwehr zweiseitig 0

29001 SF Wasserversorgung 327 9010.10 9011.10 -36 29001 SF Wasserversorgung 291

29002 SF Abwasserentsorgung 732 9010.20 0 9011.20 -732 29002 SF Abwasserentsorgung 0

29002 SF Übertragung Buchgewinn 1'282 9010.21 0 9011.21 0 29002 SF Übertragung Buchgewinn 1'282

29003 SF Abfall 146 9010.30 9011.30 -26 29003 SF Abfall 120

29004 SF Elektrizität 0 9010.40 9011.40 0 29004 SF Elektrizität 0

29000 SF Bootshafen 128 9010.xx 0 9011.xx 0 2900x weitere SF   128

2900x SF Übertragung VV nach Art. 

85a GV

0 3898.xx 4898.xx 2900x SF Übertragung VV nach Art. 

85a GV

0

292 Rücklagen der 

Globalbudgetbereiche

0 3892 Einlagen in Rücklagen 

Globalbudgetbereiche EK

0 4892 Entnahmen aus Rücklagen 

der Globalbudgetbereiche

0 292 Rücklagen der 

Globalbudgetbereiche

0

293 Vorfinanzierungen 3'659  Einlagen in 

Vorfinanzierungen EK

128  Entnahmen aus Vorfinan-

zierungen des EK

-1'731 293 Vorfinanzierungen 3'517

29300 Allgemeiner Haushalt 3893  4893 29300 Allgemeiner Haushalt

29301 Wasserversorgung Werterhalt 1'261 3510.xx 128 4510.xx -61 29301 Wasserversorgung Werterhalt 1'329

29302 Abwasserentsorgung 

Werterhalt

1'460 3510.xx 0 4510.xx -1'460 29302 Abwasserentsorgung 

Werterhalt

0

29302 SF Gebühren Abwasser 2'398 3510.xx 0 4510.xx -210 29302 SF Gebühren Abwasser 2'188

294 Reserven 829  Einlagen   Entnahmen  294 Reserven 619

29400 Zusätzliche Abschreibungen 829 3894.xx 0 4894.xx -210 29400 Zusätzliche Abschreibungen 619
296 Neubewertungsreserve 

Finanzvermögen

18  Einlagen 0  Entnahmen -3 296 Neubewertungsreserve 

Finanzvermögen

15

29600 Neubewertungsreserve FV 18 3896.xx 0 4896.xx -3 29600 Neubewertungsreserve FV 15

29601 Schwankungsreserve 0 3896.xx 4896.xx 29601 Schwankungsreserve 0
298 Übriges Eigenkapital 0 3898 Einlagen übriges 

Eigenkapital

0 4898 Entnahmen übriges 

Eigenkapital

0 298 Übriges Eigenkapital 0

299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 908 2990 Jahresergebnis                       

Überschuss  (+)                           

Defizit (-)

0 -28 299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 880



Antrag Gememderat

Festsetzung der Steueranlagen für das Jahr 2023:

a) die Gemeindesteueranlage für natürliche Personen auf den Faktoren der Staatssteuern

zum 1.90-fachen des gesetzlichen Einheitsansatzes

b) die Gemeindesteueranlage für juristische Personen auf den Faktoren der Staatssteuern

zum 1.90-fachen des gesetzlichen Einheitsansatzes

c) die Liegenschaftssteuer 1,5%o des amtlichen Werts

Genehmigung des Budgets 2023 bestehend aus:

Gesamthaushalt

Aufwand überschuss

Allgemeiner Haushalt

Aufwand überschuss

SF Wasserversorgung

Aufwand überschuss

SF Abfall

Aufwand überschuss

SF Bootshafen

Aufwand überschuss

Aufwand

S'199'239

4'693'459

319'385

151'200

35'195

Ertrag
5'108'860

90'379

4'665'520

27'939

283'590

35795

124750
26'450

35'000

195

3706 Leissigen, 5. September 2022

Die Finanzverwalterin

Franziska Leuenberger
./

GEMEINDERAT LEISSIGEN
Die Präsidentin D,ieNGemeindeschreiberin

'/ —; /

,7 H/nU':'(M

Letizia Müller Cypfhia Krebs

Y
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Genehmigung

An der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Leissigen haben die Stimmbürgerinnen

und Stimmbürger das Budget 2023 am 25. November 2022 gemäss dem vorstehenden Antrag des

Gemeinderats vom 5. September 2022 genehmigt.

3706 Leissigen, 28. November 2022

EINWOHNERGEMEINDE LEISSIGEN

Die Präsidentin D^Gemeinc

U- ^M
Letizia Müller

reiberin

ithia Krebs
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Ergebnisse 
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Erfolgsrechnung (Sachgruppengliederung – Zusammenzug) 
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Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung – Zusammenzug) 
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Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung) 
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Zusammenzug Investitionsrechnung 
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Investitionsrechnung (Funktionale Gliederung) 
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